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Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommt gleich doppelt bürokratischer Aufwand zu. 
Erstens werden durch die Reform der Pflegeversicherung die Beiträge geändert. Ab 
Juli 2023 ist für den Beitrag nicht nur relevant, ob der Beitragszahler Kinder hat, 
sondern auch Zahl und Alter der Kinder werden berücksichtigt. Deshalb müssen die 
Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern kurzfristig geeignete Nachweise über ihren Nach-
wuchs vorlegen, damit bei der Lohnabrechnung der richtige Beitrag angesetzt werden 
kann. Mehr Zeit bleibt dagegen für die zweite Neuregelung, die auf ein Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts zurückgeht und Arbeitgeber zu einer elektronischen Erfas-
sung der gesamten Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer verpflichtet. Noch ist das Gesetz 
aber nicht verabschiedet, und für kleine Betriebe gibt es Erleichterungen. Neben 
diesen Regelungen lesen Sie in dieser Ausgabe auch mehr zu folgenden Themen:

 ALLE STEUERZAHLER 
2  Anpassung des Beitrags zur Pflegeversicherung ab Juli 2023 
2  Steuereinnahmen brechen ein  
4  Kfz-Steuerpflicht bei Beschlagnahme eines Autos im Ausland  
5  Steuerliche Behandlung der Kindertagespflege 

 UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER
2  Frist für Schlussabrechnung zu den Corona-Hilfen verlängert  
4  Gewinnverteilungsabrede für den Fall der Nichtinvestition  
4  Wärmeabgabe an anderen Betrieb als unentgeltliche Wertabgabe  
5  Corona-Hilfen sind keine außerordentlichen Einkünfte  

 GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER
5  Fremdübliche Verzinsung eines Gesellschafterverrechnungskontos  

 ARBEITGEBER & ARBEITNEHMER
2  Vereinfachter Zugang zum Kurzarbeitergeld läuft aus  
4  Pflicht zur elektronischen Erfassung der Arbeitszeit 
5  Pensionszusage unter Vorbehalt ist schädlich für Rückstellungen  

 IMMOBILIENBESITZER
3  Musterklagen zur Grundsteuer  
3  Spekulationsgewinn bei Hausverkauf nach Scheidung  
6  Berechnung der Restnutzungsdauer eines Mietobjekts  
  

 
	 diese Meldung finden Sie in der Spalte „kurz notiert“

Im Juni haben wir in Zusammenarbeit mit Frau 
Laura Magin und Herrn Lukas Pokorny (FOTO-
GRAFIE POKORNY) einen Recruiting- / Imagefilm 
gedreht, der unsere Kanzlei und unsere Werte in 
eindrucksvoller Weise präsentieren soll. Wir sind 
begeistert von den Möglichkeiten, die uns dieser 
Film bieten wird, und können es kaum erwarten, 
Ihnen die Ergebnisse zu präsentieren.

Ein besonderer Dank gilt Frau Laura Magin und 
Herrn Lukas Pokorny für ihre hervorragende 
Arbeit und ihr Engagement während des gesam-
ten Projekts. 

Um sicherzustellen, dass Sie keine Updates zu 
unserem Filmprojekt verpassen, laden wir Sie 
herzlich ein, uns auf unseren Social-Media-Kanä-
len zu folgen. Bleiben Sie dran und verpassen Sie 
nicht die Veröffentlichung unseres Recruiting- / 
Imagefilms.
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ALLE STEUERZAHLER

ANPASSUNG DES BEITRAGS ZUR 
PFLEGEVERSICHERUNG
Die Leistungen und Beiträge der gesetzlichen Pflegeversicherung werden 
in mehreren Schritten angepasst, wobei die Änderung der Beitragssätze 
schon ab dem 1. Juli 2023 greift.

Mit dem Pflegeunterstützungs- und –entlastungsgesetz, das Bundestag und 

Bundesrat kurz vor der Sommerpause verabschiedet haben, werden Regelungen 

in der gesetzlichen Pflegeversicherung nachjustiert und viele Leistungen ver-

bessert. Außerdem werden die Beitragssätze für die Pflegeversicherung neu fest-

gelegt. Während auf kinderlose Beitragszahler eine Beitragserhöhung zukommt, 

zahlen Eltern ab dem zweiten Kind künftig weniger für die Pflegeversicherung als 

heute.

Als erster Schritt der Reform soll die Finanzgrundlage der Pflegeversicherung 

stabilisiert und verbessert werden, indem die Beitragssätze zum 1. Juli 2023 ange-

passt werden. Diese Änderung soll dann erste Leistungsverbesserungen ab dem 

1. Januar 2024 ermöglichen. In einem zweiten Schritt werden zum 1. Januar 2025 

sämtliche Leistungsbeträge nochmals spürbar angehoben.

Die Beitragsanpassung zum 1. Juli 2023 besteht selbst ebenfalls aus zwei Teilen. 

Zur Finanzierung der bestehenden Leistungsansprüche und der im Rahmen dieser 

Reform vorgesehenen Leistungsverbes-

serungen wird der allgemeine Beitrags-

satz zur gesetzlichen Pflegeversicherung 

um 0,35 % angehoben. Außerdem wird die 

Bundesregierung ermächtigt, den Beitrags-

satz künftig per Verordnung anzupassen, 

sofern kurzfristiger Finanzierungsbedarf 

entsteht.

Gleichzeitig wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umge-

setzt, das die bisherige Regelung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung als 

ver fassungswidrig eingestuft hat. Das Gericht war der Überzeugung, dass im 

geltenden System Eltern mit mehr Kindern gegenüber solchen mit weniger Kindern 

benachteiligt werden, weil der mit der Kinderzahl anwachsende Erziehungsmehr-

aufwand im Beitragsrecht keine Berücksichtigung findet. Ein einheitlicher Beitrag 

für alle Eltern unabhängig von der Zahl ihrer Kinder sei daher verfassungsrecht-

lich nicht gerechtfertigt, meinte das Gericht und hat dem Gesetzgeber bis zum                 

31. Juli 2023 Zeit für eine Neuregelung gegeben.

Daher wird der Beitragssatz ab dem 1. Juli 2023 zusätzlich nach der Kinderzahl 

differenziert und der Zuschlag für kinderlose Beitragszahler von 0,35 % um 0,25 % 

auf dann 0,6 % angehoben. Für Beitragszahler ohne Kinder gilt damit ein Beitrags-

satz in Höhe von 4,0 %, während Eltern mit einem Kind nur einen Beitragssatz von 

3,4 % zahlen. Ab dem zweiten Kind reduziert sich der Beitrag um 0,25 % je Kind bis 

zum fünften Kind. Dieser zusätzliche Abschlag gilt nur während der Erziehungs-

phase, also bis zum Ablauf des Monats, in dem das jeweilige Kind das 25. Lebens-

jahr vollendet hat. 

	KURZ NOTIERT
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STEUEREINNAHMEN 
BRECHEN EIN
Den Ergebnissen der neuesten Steuerschät-
zung zufolge entwickeln sich die Steuerein-
nahmen für Bund, Länder und Kommunen in 
diesem Jahr schlechter als erwartet. Die Steu-
ereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung 
im Oktober 2022 jährlich um rund 30 Mrd. Euro 
niedriger. Der Rückgang ist vor allem auf die 
erwartete Wirkung der seither beschlossenen 
Steuererleichterungen durch das Jahressteu-
ergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsge-
setz zurückzuführen. Trotz der aktuell schwa-
chen Konjunktur werden die konjunkturellen 
Änderungen mit leichten Mehreinnahmen von 
jährlich rund 4 Mrd. Euro veranschlagt. Diesen 
Mehreinnahmen stehen allerdings deutlich 
höhere Belastungen durch erheblich steigende 
Zinsausgaben gegenüber.

VEREINFACHTER ZUGANG 
ZUM KURZARBEITERGELD 
LÄUFT AUS
Die Bundesregierung will den vereinfachten 
Zugang zum Kurzarbeitergeld nicht über Ende 
Juni hinaus verlängern. Die aktuellen Verein-
fachungen, nach denen auf den Aufbau nega-
tiver Arbeitszeitsalden verzichtet wird und 
es genügt, wenn 10 % der Beschäftigten von 
einem Arbeitsausfall betroffen sind, wurden zu 
Beginn der Corona-Pandemie eingeführt und 
immer wieder verlängert. Die unerwartet gute 
Lage auf dem Arbeitsmarkt hat die Bundesre-
gierung nun aber zu dem Entschluss gebracht, 
die Vereinfachungsregeln zum 30. Juni 2023 
auslaufen zu lassen. Kurzarbeit ist auch danach 
noch möglich, allerdings nur, wenn mindestens 
30 % der Arbeitnehmer betroffen sind.

FRIST FÜR SCHLUSSABRECH-
NUNG ZU DEN CORONA-HILFEN 
VERLÄNGERT
Eigentlich wäre die Frist für die Übermittlung 
der Schlussabrechnung zu den Corona-Hilfen 
zum 30. Juni 2023 abgelaufen. Weil das Wirt-
schaftsministerium derzeit aber ein erhöhtes 
Aufkommen an Anträgen auf eine Fristverlän-
gerung verzeichnet, hat man sich kurzfristig zu 
einer allgemeinen Fristverlängerung bis zum 
31. August 2023 entschieden. Bis zu diesem 
Termin können nun die Schlussabrechnungen 
der Corona-Wirtschaftshilfen durch die prüfen-
den Dritten eingereicht oder im Einzelfall ein 
Antrag auf eine weitere Fristverlängerung 
bis maximal zum 31. Dezember 2023 gestellt 
werden.

Mai/Juni 2023
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Nach der jeweiligen Erziehungszeit entfällt der Abschlag somit und auch Beitrags-

zahler mit mehreren Kindern zahlen dann wieder den regulären Beitragssatz in Höhe 

von 3,4 %. Der Arbeitgeberanteil am Beitrag zur Pflegeversicherung bleibt dabei 

immer konstant bei 1,7 %, während sich für Arbeitnehmer je nach Zahl und Alter der 

Kinder unterschiedliche Beiträge ergeben:

• Kinderlose: Arbeitnehmeranteil 2,30 %, Gesamtbeitrag 4,00 %

• Eltern mit max. 1 Kind unter 25: Arbeitnehmeranteil 1,70 %, Gesamtbeitrag 3,40 %

• Eltern mit 2 Kindern unter 25: Arbeitnehmeranteil 1,45 %, Gesamtbeitrag 3,15 %

• Eltern mit 3 Kindern unter 25: Arbeitnehmeranteil 1,20 %, Gesamtbeitrag 2,90 %

• Eltern mit 4 Kindern unter 25: Arbeitnehmeranteil 0,95 %, Gesamtbeitrag 2,65 %

• Eltern mit mind. 5 Kindern unter 25: Arbeitnehmeranteil 0,70 %, Gesamtbeitrag 2,40 %

Die Elterneigenschaft, die Anzahl und das Alter der Kinder sind in geeigneter 

Form nachzuweisen. Während Selbstzahler den Nachweis direkt gegenüber der 

Pflegekasse erbringen müssen, müssen 

Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber einen 

entsprechenden Nachweis vorlegen, z.B. die 

Geburtsurkunde(n). Der Arbeitgeber sollte 

diesen, sofern er die Lohnabrechnung nicht 

selbst macht, möglichst bald an die Lohn-

buchhaltung weiterreichen.

Um eine einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, entwickelt die Bundesregie-

rung bis zum 31. März 2025 ein digitales Verfahren zur Erhebung und zum Nach-

weis der berücksichtigungsfähigen Kinder. Erste Details dazu sollen Ende des Jahres 

vorliegen. Zumindest vorerst braucht es daher einen direkten Papiernachweis, um 

den reduzierten Beitragssatz bereits ab Juli berücksichtigen zu können.

Bisher galt, dass der Nachweis für ein Kind mit Beginn des Monats der Geburt als 

erbracht gilt, wenn er innerhalb von drei Monaten nach der Geburt des Kindes vorge-

legt wird. Andernfalls wirkt der Nachweis erst nach Ablauf des Monats, in dem der 

Nachweis vorgelegt wird. Für die Umstellung auf das neue Beitragsberechnungsver-

fahren wurde die Nachweisregelung aber angepasst:

• Für alle vor dem 1. Juli 2023 geborenen Kinder gilt der Nachweis ab dem 1. Juli 2023, 

auch wenn er erst nachträglich erbracht wird. Zuviel bezahlte Beiträge werden dann 

erstattet, allerdings kann die Erstattung etwas dauern. Spätestens bis zum 30. Juni 2025 

soll die Beitragserstattung abgeschlossen sein.

• Für zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2025 geborene Kinder gilt der Nach-

weis ab dem Monat der Geburt des Kindes, auch wenn er erst nachträglich vorgelegt 

wird.

• Für alle nach dem 1. Juli 2025 geborenen Kinder gilt dann wieder das bisherige Prinzip, 

dass der Nachweis innerhalb von drei Monaten nach der Geburt erfolgen muss, damit 

er rückwirkend ab der Geburt anerkannt wird. Andernfalls gilt der Nachweis erst ab 

dem Beginn des Folgemonats.

Auch wenn niemand Angst haben muss, durch die Umstellung dauerhaft zu viel 

Beiträge zu bezahlen, weil der Nachweis der Kinder nicht schnell genug erfolgt, ist 

es trotzdem am besten, wenn der Nachweis vor der Lohnabrechnung für Juli 2023 

vorliegt, denn nur dann kann die korrekte Beitragsabrechnung schon ab Juli 2023 

gewährleistet werden und Nachberechnungen werden vermieden. 

MUSTERKLAGEN ZUR 
GRUNDSTEUER
Ein Gutachten über das Bundesmodell der 
Grundsteuer im Auftrag des Bundes der Steu-
erzahler kommt zu dem Ergebnis, dass das 
Grundsteuergesetz verfassungswidrig ist. 
Das Gutachten dient nun als Grundlage für die 
Musterklagen, die der Bund der Steuerzah-
ler gemeinsam mit  Haus&Grund gegen das 
Bundesmodell anstrengen will. Das Gutachten 
nennt gleich mehrere Gründe für die Verfas-
sungswidrigkeit des Bundesmodells, das in elf 
Ländern gilt. Diese sind teilweise auch auf die 
Modelle anderer Bundesländer übertragbar, 
in denen zum Teil ebenfalls Musterklagen von 
den Verbänden gegen die Landesregelungen 
betrieben werden. Da die Grundlagenbescheide 
für die Grundsteuer in der Regel ohne Vorläufig-
keitsvermerk ergehen, müssen Immobilienei-
gentümer die Festsetzung selbst per Einspruch 
offen halten, wenn sie von einem späteren Urteil 
profitieren wollen. Das Thüringer Finanzminis-
terium hat schon darauf hingewiesen, dass 
bei den Finanzämtern immer mehr Einsprü-
che gegen die Grundlagenbescheide eingehen, 
meist mit verfassungsrechtlichen Bedenken.

SPEKULATIONSGEWINN BEI 
HAUSVERKAUF NACH 
SCHEIDUNG
Veräußert ein Ehegatte nach der Scheidung 
seinen Anteil am gemeinsamen Haus an den 
früheren Ehepartner, der das Haus weiter 
bewohnt, kann dies zu einem steuerpflichtigen 
Spekulationsgewinn führen. Die zehnjährige 
Spekulationsfrist für Immobilien entfällt nur, 
wenn die verkaufte Immobilie auch im Jahr 
des Verkaufes noch zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt wird. Weil der Kläger aber schon 
vor der Scheidung aus dem gemeinsamen 
Haus ausgezogen war, sah der Bundesfinanz-
hof diese Voraussetzung nicht als erfüllt an. 
Auch die Tatsachen, dass die gemeinsamen 
Kinder weiter im Haus wohnen und dass die 
Exfrau des Klägers die Zwangsversteigerung 
für den Fall angedroht hatte, dass er seinen 
Anteil nicht an sie verkaufen sollte, ändern 
nichts an der Entstehung eines steuerpflichti-
gen Spekulationsgewinns. Letztlich habe sich 
der Kläger doch freiwillig zum Verkauf seines 
Anteils entschlossen, und die minderjährigen 
Kinder seien dem Haushalt des betreuenden 
Elternteils zuzurechnen. Um solche Folgen in 
anderen Fällen zu vermeiden, bleiben daher 
nur die Möglichkeiten, den Ablauf der Speku-
lationsfrist abzuwarten, oder bis zum Verkauf 
zumindest noch einen aktiven Zweitwohnsitz in 
der alten Wohnung zu unterhalten.
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ALLE STEUERZAHLER

PFLICHT ZUR ELEKTRONISCHEN 
ARBEITSZEITERFASSUNG
Ein Urteil, das die Arbeitgeber zu einer elektronischen Erfassung der ge-
samten Arbeitszeit verpflichtet, wird nun gesetzlich normiert.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat im letzten Jahr das Bundes-

arbeitsgericht entschieden, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, ein System einzu-

führen, mit dem die von den Mitarbeitern geleistete Arbeitszeit erfasst werden 

kann. Das Gericht stützt sich dabei auf eine Vorgabe im Arbeitsschutzgesetz.  Nach 

dem Arbeitszeitgesetz mussten die Arbeitgeber bisher nur für die Dokumentation 

von Überstunden und Sonntagsarbeit sorgen.

Einmal abgesehen davon, dass Arbeitgeber schon jetzt nicht über einen akuten 

Mangel an bürokratischen Vorgaben klagen 

können, hat das Urteil aber mehr Fragen 

aufgeworfen als es beantwortet. Bisher gibt 

es nämlich keinerlei detaillierte Regelungen, 

wie eine solche Arbeitszeiterfassung auszu-

sehen hat und welche Sanktionen andern-

falls drohen können. Auch das Gericht hat 

sich dazu ausgeschwiegen. Das Urteil hat 

aber das Bundesarbeitsministerium auf den Plan gerufen, das nun an der Reform 

des Arbeitszeitgesetzes arbeitet.

Vorgesehen ist demnach, dass Arbeitgeber verpflichtet werden, den Beginn, das 

Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit aller Arbeitnehmer jeweils am Tag 

der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. Alternativ kann die Aufzeichnung 

auch durch die Arbeitnehmer selbst oder durch einen Dritten erfolgen. Immerhin 

verzichtet das Ministerium auf eine Verschärfung der Vorgaben aus dem Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs. Trotzdem kommen damit neue Herausforderungen auf 

die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu.

Trotz der Neuregelung bleibt auch eine Vertrauensarbeitszeit weiterhin möglich. 

Das Gesetz sieht allerdings vor, dass der Arbeitgeber durch geeignete Maßnahmen 

sicherstellen muss, dass ihm Verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben zu Dauer 

und Lage der Arbeits- und Ruhezeiten bekannt werden, wenn die Aufzeichnung der 

Arbeitszeit durch den Arbeitnehmer erfolgt und der Arbeitgeber auf eine Kontrolle 

der vereinbarten Arbeitszeit verzichtet.

Für Tarifpartner ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen, die es ihnen erlaubt, 

innerhalb gewisser Grenzen von den gesetzlichen Vorgaben abzuweichen. Insbe-

sondere soll für die Tarifpartner auch eine Aufzeichnung in Papierform statt der 

zwingenden elektronischen Aufzeichnung möglich sein. Auch für Kleinstbetriebe 

mit bis zu zehn Beschäftigten sowie für Haushaltshilfen soll dauerhaft auch eine 

Aufzeichnung in nichtelektronischer Form zulässig sein.

Betriebe mit mehr als zehn Arbeitnehmern erhalten immerhin eine Übergangs-

frist für die Einrichtung einer elektronischen Aufzeichnung der Arbeitszeit. Diese 

beträgt mindestens ein Jahr und verlängert sich für Betriebe mit maximal 250 

Beschäftigten auf zwei Jahre, für Betriebe mit nicht mehr als 50 Beschäftigten 

INFOBRIEF

GEWINNVERTEILUNGS-
ABREDE FÜR DEN FALL DER 
NICHTINVESTITION
Eine nachträgliche Gewinnverteilungsabrede, 
die für den Fall der Nichtinvestition eine vom 
bisher geltenden Gewinnverteilungsschlüs-
sel abweichende Zuordnung des Gewinns aus 
der Rückgängigmachung des Investitionsab-
zugsbetrags trifft, ist steuerrechtlich nicht zu 
berücksichtigen. Das gilt laut einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs jedenfalls dann, wenn die 
abweichende Gewinnverteilungsabrede erst 
nach Ablauf des Abzugsjahres getroffen wurde, 
weil rückwirkende Änderungen von Gewinnver-
teilungsabreden bei der Besteuerung grund-
sätzlich nicht anerkannt werden.

KFZ-STEUERPFLICHT BEI 
BESCHLAGNAHME EINES 
AUTOS IM AUSLAND
Wird ein in Deutschland zugelassenes Fahr-
zeug, das im Ausland beschlagnahmt wurde, 
mehrere Monate später verschrottet, endet die 
Kfz Steuerpflicht in Deutschland bereits zum 
Zeitpunkt der Beschlagnahme. Das Finanzge-
richt Münster hat dies auf die Klage eines Auto-
besitzers mit doppeltem Wohnsitz im Inland 
und Italien entschieden. Nachdem das Auto 
des Klägers nach einem Unfall mit der Begrün-
dung beschlagnahmt wurde, es hätte wegen 
des weiteren Wohnsitzes in Italien zugelassen 
werden müssen, entschied sich der Kläger für 
eine Verschrottung, um die hohen Kosten für 
die Ummeldung zu vermeiden. Dass das ganze 
Prozedere rund ein halbes Jahr gedauert hat, 
sei dem Kläger aber nicht als schuldhaftes 
Zögern zuzurechnen, weil ohne eine Freigabe 
der Kennzeichen des beschlagnahmten Autos 
im Inland keine Abmeldung möglich gewesen 
wäre.

WÄRMEABGABE AN 
ANDEREN BETRIEB ALS 
UNENTGELTLICHE WERTABGABE
Der Bundesfinanzhof hat dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) die Frage vorgelegt, ob die 
kostenlose Wärmeabgabe aus der Biogasan-
lage eines Unternehmers an einen anderen 
Unternehmer für dessen betriebliche Tätigkeit 
als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatz-
steuer unterliegt. Außerdem möchte der 
Bundesfinanzhof wissen, ob es dabei darauf 
ankommt, ob der Empfänger die Wärme für 
Zwecke verwendet, die ihn zum Vorsteuerabzug 
berechtigen. Der EuGH muss außerdem darü-
ber entscheiden, wie in so einem Fall die Selbst-
kosten für die Bewertung der Wärmeabgabe zu 
ermitteln sind.

Mai/Juni  2023
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sogar auf fünf Jahre ab Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetzgebungsverfahren 

steht jedoch noch am Anfang, sodass weitere Änderungen und Klarstellungen zu 

erwarten sind. 

ALLE STEUERZAHLER

STEUERLICHE BEHANDLUNG DER 
KINDERTAGESPFLEGE
Der Fiskus hat die Regeln für die steuerliche Behandlung der Einkünfte aus 
einer Kindertagespflege aktualisiert und dabei insbesondere die Betriebs-
ausgabenpauschale angehoben.

Nach mehr als sechs Jahren hat das Bundesfinanzministerium eine aktualisierte 

Fassung seiner Verwaltungsanweisung zu den Einkünften von Tagesmüttern und 

anderen Personen, die eine Kindertagespflege anbieten, veröffentlicht. Die wesent-

lichste Änderung in der überarbeiteten Fassung, die ab dem Kalenderjahr 2023 gilt, 

ist eine Anhebung der monatlichen Betriebsausgabenpauschale von 300 Euro auf 

400 Euro. Im Einzelnen gelten folgende Regeln:

• Einkunftsart: Erfolgt die Kindertagespflege im Haushalt der betreuenden Person oder 

der Erziehungsberechtigten des Kindes oder 

in anderen geeigneten Räumen und werden 

die Kinder verschiedener Erziehungsbe-

rechtigter eigenverantwortlich betreut, dann 

erfolgt die Kindertagespflege als selbststän-

dige erzieherische Tätigkeit. Werden statt-

dessen Kinder in deren eigener Familie nach 

den Anweisungen der Erziehungsberechtig-

ten betreut, ist die betreuende Person in der 

Regel Arbeitnehmer und die Erziehungsberechtigten die Arbeitgeber. In diesem Fall 

können von den Einkünften aus der Betreuungstätigkeit entweder die tatsächlichen 

Werbungskosten oder der Arbeitnehmerpauschbetrag von derzeit 1.230 Euro abgezo-

gen werden.

• Gewinnermittlung: Die laufenden Zahlungen zur Erstattung des Sachaufwands und 

Anerkennung der Förderungsleistung durch die Kindertagespflegeperson sind steu-

erpflichtige Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit. Das gilt unabhängig von der 

Anzahl der betreuten Kinder und von der Herkunft der Mittel. Die Steuerbefreiung für 

nebenberufliche erzieherische Tätigkeiten (Übungsleiterpauschale) gilt nicht für diese 

Zahlungen. Allerdings sind die vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe geleisteten 

Erstattungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung, einer angemessenen Alterssi-

cherung und einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung steuerfrei.

• Betriebsausgaben: Von den steuerpflichtigen Einnahmen sind die tatsächlich angefal-

lenen und nachgewiesenen Betriebsausgaben abzuziehen. Dazu zählen insbesondere 

die Nahrung für die betreuten Kinder, Beschäftigungsmaterialien, Fachliteratur, Hygie-

neartikel sowie die Miete, Betriebskosten und Ausstattungsgegenstände (Mobiliar) für 

die zur Kinderbetreuung genutzten Räumlichkeiten. Daneben sind Kommunikations-, 

Weiterbildungs- und Fahrtkosten sowie die Aufwendungen für die Freizeitgestaltung 

der betreuten Kinder abziehbar. Auch die Beiträge für Versicherungen, soweit sie 

unmittelbar mit der Tätigkeit in Zusammenhang stehen, sind Betriebsausgaben. Keine 

Betriebsausgabe sind dagegen die Beiträge zur Alterssicherung, Unfallversicherung 

und zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung.

CORONA-HILFEN SIND KEINE 
AUSSERORDENTLICHEN 
EINKÜNFTE
Die staatlichen Hilfsleistungen während der 
Corona-Pandemie sind keine außerordentlichen 
Einkünfte, für die ein ermäßigter Steuertarif 
gelten würde. Das hat das Finanzgericht Müns-
ter für die im Jahr 2020 gezahlten Corona-Hilfen 
(Soforthilfe, Überbrückungshilfe I, November- 
und Dezemberhilfe) entschieden. Für die Über-
brückungshilfe II bis IV gilt aber gleiches, weil 
sich die Corona-Hilfen in allen Fällen weder auf 
mehrere Veranlagungszeiträume erstrecken 
noch in einem anderen Veranlagungszeitraum 
bezogen wurden als dem, für den sie gezahlt 
worden sind.

FREMDÜBLICHE VERZINSUNG 
EINES GESELLSCHAFTER-
VERRECHNUNGSKONTOS
Der Verzicht auf eine angemessene Verzin-
sung der auf einem Gesellschafterverrech-
nungskonto verbuchten Darlehensforderung 
der GmbH gegen einen Gesellschafter kann zu 
einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. 
Der Bundesfinanzhof hat mit dieser Entschei-
dung das Prinzip bestätigt, dass der nicht 
vergütete Entzug von Liquidität zu Lasten der 
GmbH regelmäßig zu einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung führt. Wenn die GmbH selbst 
keine Verbindlichkeiten hat, deren Zinssatz als 
Anhaltspunkt für eine angemessene Verzin-
sung dienen kann, hält der Bundesfinanzhof 
den Grundsatz der Margenteilung auch in einem 
strukturellen Niedrigzinsumfeld für gerecht-
fertigt. Bei der Margenteilung wird für die 
Schätzung der fremdüblichen Zinsen von dem 
Erfahrungssatz ausgegangen, dass sich private 
Darlehensgeber und -nehmer die bankübliche 
Marge zwischen Soll- und Habenzinsen in der 
Regel teilen. Der fremdübliche Zins, der für die 
Prüfung einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung anzusetzen ist, ist also der Mittelwert aus 
vergleichbaren Bankeinlagen und –darlehen.

PENSIONSZUSAGE UNTER 
VORBEHALT IST SCHÄDLICH 
FÜR RÜCKSTELLUNGEN
Enthält eine Pensionszusage einen Vorbehalt, 
nach dem die Pensionsanwartschaft oder 
Pensionsleistung reduziert oder entzogen 
werden kann, hat das erhebliche Auswirkungen 
auf die Möglichkeit, eine Rückstellung für die 
Pensionszusage zu bilden. Der Bundesfinanz-
hof hat nämlich entschieden, dass unter diesen 
Voraussetzungen die Bildung einer Pensions-
rückstellung steuerrechtlich nur zulässig ist, 
wenn der Vorbehalt ausdrücklich einen nach 
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung aner-
kannten, eng begrenzten Tatbestand normiert, 
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der nur ausnahmsweise eine Reduzierung oder 
einen Entzug der Pensionsanwartschaft oder 
Pensionsleistung gestattet. Uneingeschränkte 
Widerrufsvorbehalte, hinsichtlich deren Zuord-
nung Zweifel bestehen und deren arbeits-
rechtliche Anerkennung dem Grunde und dem 
Umfang nach nicht von vornherein eindeutig zu 
bejahen ist oder deren Gültigkeit und Reichweite 
im Einzelfall noch nicht den Arbeitsgerichten 
vorgelegt wurden, sind hingegen schädlich.

BERECHNUNG DER REST-
NUTZUNGSDAUER EINES 
MIETOBJEKTS
Wertgutachten, in denen die Restnutzungsdauer 
von Mietobjekten nach der Immobilienwertver-
ordnung (ImmoWertV) berechnet wird, können 
der Ermittlung der AfA zugrunde gelegt werden. 
Mit dieser Entscheidung hat sich das Finanzge-
richt Münster gegen das Finanzamt gestellt, das 
das Gutachten nicht anerkennen wollte, weil 
es die kürzere Nutzungsdauern weder durch 
technischen Verschleiß noch aus wirtschaftli-
chen Gründen glaubhaft gemacht hat, sondern 
lediglich mathematische Ermittlungen enthält. 
Das Urteil stützt sich auf ein Urteil des Bundes-
finanzhofs, nach dem jede Methode für die 
Ermittlung der Restnutzungsdauer zulässig ist, 
die einen angemessenen Schätzungsrahmen 
liefert. Auch wenn das Urteil rechtskräftig ist, 
hat das Bundesfinanzministerium seither Richt-
linien für den Nachweis einer kürzeren Restnut-
zungsdauer erlassen, die strengere Vorgaben 
an ein Gutachten stellen.

INFOBRIEF
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• Betriebsausgabenpauschale: Statt der tatsächlichen Betriebsausgaben kann zur 

Vereinfachung auch eine Betriebsausgabenpauschale von 400 Euro je Kind und 

Monat von den erzielten Einnahmen abgezogen werden. Der Betriebsausgabenpau-

schale liegt eine wöchentliche Betreuungszeit von 40 Stunden zugrunde. Weicht die 

tatsächlich vereinbarte Betreuungszeit davon ab, ist die Betriebsausgabenpauschale 

zeitanteilig zu kürzen. Für Zeiträume, in denen die betreuende Person verhindert ist, 

die vereinbarten Betreuungszeiten zu absolvieren (Urlaub, Krankheit, Fortbildung 

etc.), kann die Betriebsausgabenpauschale nur dann abgezogen werden, wenn das 

Betreuungsgeld währenddessen weitergezahlt wird. Maßnahmen nach dem Infekti-

onsschutzgesetz wirken sich nicht auf die Pauschale aus, sodass diese auch im Fall 

einer vorübergehenden Schließung, in der keine Einnahmen erzielt werden, abgezo-

gen werden kann.

• Freihalteplätze: Erhält die betreuende Person laufende Geldleistungen für Freihal-

teplätze, die im Fall einer Krankheits-, Urlaubs- oder Fortbildungsvertretung für eine 

andere Kindertagespflegeperson kurzfristig belegt werden können, kann anstelle 

der tatsächlichen Betriebsausgaben eine Pauschale von 50 Euro je Freihalteplatz 

und Monat als Betriebsausgaben abgezogen werden. Für die Zeit, in der ein Freihal-

teplatz mit einem Kind belegt ist, wird natürlich die höhere Pauschale von 400 Euro 

je Kind und Monat angesetzt. Beide Pauschalen sind auf 20 Arbeitstage im Monat 

ausgelegt und zeitanteilig anzusetzen.

• Einschränkungen: Findet die Betreuung im Haushalt der Erziehungsberechtigten 

oder in unentgeltlich zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten statt, können die 

Betriebsausgabenpauschalen nicht abgezogen werden. In diesen Fällen ist nur der 

Abzug der tatsächlichen Betriebsausgaben möglich. Außerdem dürfen die Betriebs-

ausgabenpauschalen nur bis zur Höhe der Betriebseinnahmen abgezogen werden. 

Ein eventueller Verlust aus der Kindertagespflege kann also nur dann geltend 

gemacht werden, wenn nicht die Pauschalen, sondern die tatsächlichen Betriebs-

ausgaben geltend gemacht werden. 
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